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3. Instanz

Datum -

Die Beschwerde des Antragstellers gegen den Beschluss des
Sozialgerichts DÃ¼sseldorf vom 02.02.2023 wird zurÃ¼ckgewiesen.

AuÃ�ergerichtliche Kosten sind auch im Beschwerdeverfahren nicht zu
erstatten. 

Â 

GrÃ¼nde: 

Â 

Die zulÃ¤ssige Beschwerde des Antragstellers ist nicht begrÃ¼ndet. Der Beschluss
des Sozialgerichts vom 02.02.2023 ist rechtmÃ¤Ã�ig. Der Antragsteller hat im
Rahmen des Eilverfahrens keinen Anspruch auf Erlass der begehrten einstweiligen
Anordnung. Wegen der BegrÃ¼ndung wird auf die zutreffenden GrÃ¼nde des
angefochtenen Beschlusses Bezug genommen, denen sich der Senat nach eigener
PrÃ¼fung anschlieÃ�t (Â§ 142 Abs. 2 Satz 3 SGG). 
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https://dejure.org/gesetze/SGG/142.html


 

Insbesondere ist angesichts der laufenden Versorgung des Antragstellers auf der
Grundlage des Bescheides vom 03.06.2022 auch fÃ¼r den Senat ein
RechtschutzbedÃ¼rfnis nicht zu erkennen. 

Â 

Lediglich der VollstÃ¤ndigkeit halber weist der Senat auch im vorliegenden
Verfahren darauf hin, dass der Antragsteller mit seinem Vortrag, der angefochtene
Beschluss sei bereits deshalb aufzuheben, weil die ihm Ã¼bersandte
Entscheidungsabschrift nicht von dem Vorsitzenden der 34. Kammer des
Sozialgerichts DÃ¼sseldorf eigenhÃ¤ndig unterschrieben sei oder eine solche
Unterschrift widergebe, nicht durchdringt. Lediglich das Original der Entscheidung
ist vom Vorsitzenden zu unterschreiben (Â§ 142 Abs. 1 in Verbindung mit Â§ 134
Abs. 1 SGG) bzw. mit einer qualifizierten elektronischen Signatur zu versehen (Â§
65a Abs. 7 SGG). 

Die Kostenentscheidung beruht auf einer entsprechenden Anwendung des Â§ 193
SGG.

Â 

Der Beschluss ist nicht mit der Beschwerde an das Bundessozialgericht anfechtbar
(Â§ 177 SGG).

Â 

Erstellt am: 09.11.2023

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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